
1. Verwaltungsgebühren
1.1. Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmales 30,00
1.1. Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 

Einzelfall 17,00
Befristete Zulassung 55,00

1.1. Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 25,00
1.2. Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 30,00
1.3. Aushang der Todesanzeige 8,00

2. Benutzungsgebühren
2.1. Leichenbesorgung, erfolgt durch das Bestattungsinstitut
2.2. Bestattung (Grabherstellung)

von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 500,00
von Personen unter 10 Jahren 300,00
von Tot- und Fehlgeburten 300,00
Urnenbeisetzung 200,00

Leichenträger je Mann 65,00
Friedhofaufseher 65,00

Zuschlag für Leistungen zu 2.2 für Beisetzungen 30,00%
an Samstagen für Träger und Aufseher

2.3. Überlassung eines Reihengrabes
für Personen im Ater von 10 und mehr Jahren 1.100,00
für Personen unter 10 Jahren 350,00
Urnenreihengrab 700,00

2.4. Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten
Wahlgrab, je Einzelgrabfläche; neu Wahlgrab einfach 1.400,00
neu Wahlgrab zweifach 2.800,00
neu Wahlgrab dreifach 4.200,00
Urnenwahlgrab 1.200,00
Urnennische einschl. Abdeckplatte 1.900,00
Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes anteilmäßig 
für jedes angefangene Jahr 1/25 der jeweiligen Gebühr

2.5. Benutzung der Aussegnungshalle 140,00
Benutzung der Leichenzelle; neu je Tag 50,00
neu Urnenaufbewahrung je Tag 18,00
Friedhofskapelle

2.6 Auswärtigenzuschlag zu 2.2 - 2.5 50,00%

3. Sonstige Leistungen
3.1. Umbettungen 

Umbettungsgebühr 370,00
Bei Ausgrabung (Überführung) einfache Grab-
herstellungsgebühr, 
bei Ausgrabung und Wiederbeisetzung doppelte Grab-
fertigungsgebühr nach Ziff. 2.2.

3.2 Leistungen die von der Gemeinde erbracht werden, in der Friedhofs-
gebührenordnung aber nicht vorgesehen sind, werden nach
dem tatsächlichen Zeit- und Kostenaufwand berechnet
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